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Bekanntmachung Nr. 078/2011 vom 21.12.2011
Bekanntmachung

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB in der
Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zuletzt gültigen Fassung und öffentli-
che Auslegung gem. § 3 (1) BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in
der zurzeit gültigen Fassung des Entwurfes zum Bebauungsplan Nr. 100 - Adenauerring
II - im Stadtteil Setterich.

Der Rat der Stadt Baesweiler hat in der Sitzung am 20.12.2011 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 100 - Adenauerring II - gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die Durch-
führung erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a. Die öffentliche Auslegung des
Entwurfes zum Bebauungsplan Nr. 100 - Adenauerring II - ist gem. § 3 (1) BauGB be-
schlossen worden.
Plangebietsabgrenzung:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 100 - Adenauerring II -  liegt am Adenau-
erring, südwestlich der Realschule im Stadtteil Setterich. Das Plangebiet umfasst Teilflä-
chen der Grundstücke Gemarkung Setterich Flur 9, Nr. 475 und Teilflächen der Flur 1/14.
Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 17.200 qm (1,72 ha).

Die genauen Grenzen sind kartografisch bestimmt.
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Ziel und Zweck der Planung:

Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für
die Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung des Stadtteils Setterich. Vorgesehen
ist ein WA - Allgemeines Wohngebiet - mit ca. 27 Einzel- und Doppelhäusern entspre-
chend der angrenzenden Bebauungsstruktur. 

In Setterich stehen derzeit zwei Sportanlagen (Wolfsgasse und Schmiedstraße) mit
insgesamt drei Fußballfeldern für den Vereins- und Schulsport zur Verfügung.

An der Wolfsgasse befindet sich die im Jahr 1972 fertiggestellte größere Anlage mit einem
Rasenplatz mit Laufbahn und Leichtathletikanlage sowie einem Aschenplatz mit Flutlicht-
anlage.

Ein weiterer Rasenplatz - ebenfalls mit Laufbahn und Leichtathletikanlage - steht an der
Schmiedstraße zur Verfügung.

Von 1986 bis 2004 existierten in Setterich zwei Fußballvereine, die sich im Jahr 2004
zusammengeschlossen haben. Seitdem werden beide Sportanlagen in Setterich für den
Schulsport und daneben hauptsächlich von diesem Verein genutzt.

Der Schwerpunkt der Nutzung durch den Verein liegt hierbei im Bereich der Anlage
Wolfsgasse, die mit eigenen Umkleidekabinen, dem Vereinsraum und der flexiblen
Nutzung von Rasen- und Ascheplatz beste Voraussetzungen bietet.

Der Platz an der Schmiedstraße ist bei objektiver Betrachtung für den Verein eine ange-
nehme zusätzliche Möglichkeit, für den Spiel- und Trainingsbetrieb jedoch nicht zwin-
gend erforderlich.

Schulisch wird die Anlage Schmiedstraße von der Realschule und gelegentlich von der
Barbaraschule für Sportfeste genutzt. Der Schulsport findet jedoch vornehmlich in den
Turn- und Sporthallen statt. Die Schulen können natürlich auch die Sportanlage Wolfs-
gasse nutzen. Zur Gewährleistung eines angemessenen Schulsportangebotes genügt
somit das Vorhalten einer Sportanlage in Setterich aus. Hierüber wurden Gespräche mit
der Schulleitung der Realschule geführt.

Darüber hinaus können Freiflächen an den Schulen künftig zusätzlich für bestimmte
Schulsportangebote, z. B. für Hoch- und Weitsprung nach entsprechender Herrichtung
genutzt werden. Dies ist noch gemeinsam mit den Schulleitungen zu erörtern.

Durch die Schaffung dieses Bebauungsplanes kann das Wohnangebot im Wohngebiet
Setterich verbessert werden. Wie bei der Realisierung der Von-Reuschenberg-Straße ist
von einer entsprechenden Nachfrage auszugehen.

Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung nach § 13a Abs. 2, Nr. 2 BauGB
angepasst. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB:

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 100 - Adenauerring II -, liegt mit der Begründung
in der Zeit vom

28.12.2011 bis 27.01.2012 einschließlich

in der Planungsabteilung der Stadt im Verwaltungsgebäude Baesweiler, Mariastraße 2,
Zimmer 302, während der angegebenen Dienststunden öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abge-
geben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden
können.
Dienststunden:

montags, mittwochs und freitags 08.30 - 12.00 Uhr

dienstags 08.30 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.30 Uhr

donnerstags 08.30 - 12.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr

montags, mittwochs und freitags nachmittags geschlossen.

Baesweiler, 21.12.2011

Der Bürgermeister
Dr. Linkens


